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Sommersemester in Präsenz:  

Bitte tragen Sie freiwillig weiterhin eine Maske 

Liebe Studierende, 

 

wie Sie aus der Medienberichterstattung wissen, gelten seit dem 3. April neue 

gesetzliche Regeln im Umgang mit der Corona-Pandemie. Das 

Infektionsschutzgesetz sieht dann keine grundsätzliche Verpflichtung zum Tragen 

einer Atemschutzmaske mehr vor. Auch die Coronaverordnung Studienbetrieb, auf 

deren Grundlage wir in den vergangenen Jahren den Studienbetrieb organisiert 

haben, trat zum 3. April außer Kraft. Für uns als Hochschule gelten dann die 

allgemeinen Corona-Regeln des Landes. 

 

Wegfall der 3G-Regel und Aufhebung der Maskenpflicht 

Alle Personen haben ohne Nachweis des 3G-Status Zutritt zur Hochschule. 

Corona-positiven Personen und Personen in amtlich angeordneter Quarantäne ist 

das Betreten des Hochschulgeländes aber weiterhin untersagt. Auch bei 

einschlägigen Krankheitssymptomen bitten wir Sie der Hochschule fernzubleiben. 

 

Mit Auslaufen der Coronaverordnung Studienbetrieb entfällt auch die Pflicht zum 

Tragen einer Atemschutzmaske. Angesichts des nach wie vor starken 

Infektionsgeschehens ist das Tragen einer FFP2-Maske in Innenräumen aber 

weiterhin vernünftig und sinnvoll. 

 

Sommersemester in Präsenz  

Bleiben Sie verantwortungsvoll: Die Maske bleibt sinnvoll 

Das Sommersemester soll auch an der DHBW verlässlich in Präsenz stattfinden. 

Nach zwei Jahren Pandemie sehnen sich viele von uns nach persönlichen 

Begegnungen an der Hochschule, gemeinsamen Lernen und Arbeiten sowie einer 

Rückkehr zum gewohnten Hochschulbetrieb. 

 

Dank Ihres sehr hohen Verantwortungsbewusstseins, Ihrer gewissenhaften 

Mitarbeit und Disziplin ist es uns in den zurückliegenden beiden Jahren gelungen, 

ein größeres Infektionsgeschehen an der DHBW Mannheim zu verhindern. Damit 

dies weiterhin so bleibt, der Präsenzstudienbetrieb dauerhaft gelingen kann und 

möglichst alle daran teilnehmen können, appellieren wir an Sie: 

An alle Studierenden 

der DHBW Mannheim 

04.04.2022 

 

Prof. Dr. jur. Georg Nagler 

Rektor 
 

DHBW 

Coblitzallee 1-9 

68163 Mannheim 
 

Telefon + 49 . 621 . 41 05-15 00 

Telefax + 49 . 621 . 41 05-15 09 
 

georg.nagler@dhbw-mannheim.de 

www.mannheim.dhbw.de 

 

Aktenzeichen 

Na/SaC 
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• Bitte tragen Sie zum eigenen Schutz und zum Schutz aller anderen 

innerhalb geschlossener Räume der Hochschule freiwillig weiterhin 

mindestens eine medizinische Maske, besser eine FFP2-Maske! 

• Halten Sie Abstand von 1,5 Meter, wo immer es möglich ist. 

• Beachten Sie weiterhin das Hygienekonzept und achten Sie auf die 

ausreichende Lüftung der Räume. 

• Nutzen Sie weiterhin die kostenlosen Antigen-Schnelltests – auch, wenn 

sie geimpft oder genesen sind. Das Testzentrum am Campus Coblitzallee 

bietet bis voraussichtlich Ende Juni Testungen an. 

• Bleiben Sie bitte unbedingt bei (coronatypischen) Krankheitssymptomen 

und bei einem positiven Testergebnis vom Campus fern. 

Auch wenn viele gesetzliche Regelungen nun enden: die Pandemie ist auf keinen 

Fall vorbei! 

 

Was tun im Fall einer Corona-Infektion bzw. eines positiven Schnelltests 

Im Fall einer Corona-Infektion bzw. eines positiven Schnelltests haben Sie keinen 

Zutritt zur DHBW Mannheim. Beachten Sie die vorgesehenen allgemeinen 

Regelungen zur Isolation und Absonderung und melden Sie sich bei Ihrer 

zuständigen Studiengangsleitung. Die Vorlage eines positiven Schnelltests einer 

zertifizierten Teststelle wird von der DHBW Mannheim gleichbedeutend zu einer 

Krankmeldung für die Dauer von 5 Tagen gewertet und reicht auch für den 

krankheitsbedingten Rücktritt von einer Prüfung aus. Bei fortwährender Infektion 

ist eine Krankmeldung erforderlich. Eine Meldung über den Corona-Meldebutton 

auf der Webseite erfolgt nicht mehr. 

 

Fragen und Unterstützung  

Bitte beachten Sie weiterhin, dass unsere Corona-Taskforce zum 15. April 2022 

ihre Arbeit und Beratung einstellen wird. Bis dahin steht sie für Fragen noch 

beratend zur Verfügung. Die bis 2. April von der Taskforce angeordneten 

Verfügungen bleiben für ihre Laufzeit gültig. Bei Fragen zum Ablauf und der 

Organisation des Studiums auch im Kontext von Corona wenden Sie sich bitte 

direkt an Ihre Studiengangsleitung.  

 

Sollten Sie sich in Ihrem Studium oder von der neuen Situation überfordert fühlen, 

scheuen Sie sich bitte nicht Hilfe in Anspruch zu nehmen. Bitte wenden Sie sich 

an unsere Studienberatung (DHBW Mannheim: Studienberatung), die Ihnen gerne 

weiterhilft oder an Ihre Studiengangsleitung. 

 

Wir danken Ihnen sehr herzlich dafür, wie Sie in den zurückliegenden Jahren zu 

einem erfolgreichen Hochschulbetrieb unter oft schwierigsten Bedingungen 

beigetragen haben. Bitte tragen Sie alle weiterhin durch umsichtiges und 

eigenverantwortliches Handeln zu einem sicheren und erfolgreichen 

Studienbetreib an unserer Hochschule bei. 

 

Bitte haben Sie Verständnis, dass die Informationen zur Corona-Lage auf unserer 

Webseite erst im Verlauf der Woche aktualisiert werden können. 

 

https://www.mannheim.dhbw.de/dual-studieren/studienberatung
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Wir freuen uns auf unser Wiedersehen am Campus! 

 

Freundliche Grüße und bleiben Sie gesund 

 

Ihr 

 

 

Prof. Dr. Georg Nagler 


